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Amtliche Bekanntmachungen 
der Verwaltungsgemeinschaft

 Schöneck/Mühlental

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Schöneck/Vogtl. sogleich als erfüllende 

Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 
Schöneck/Mühlental für die 

 Gemeinde Mühlental

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf  
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Landrates 
des Vogtlandkreises in der Stadt Schöneck/Vogtl. sowie 

der Gemeinde Mühlental am Sonntag, dem 12. Juni 2022 
und des etwaigen zweiten Wahlgangs  

am Sonntag, dem 3. Juli 2022
1. Die Wählerverzeichnisse der Wahlbezirke der Stadt 

Schöneck/Vogtl. und die Wahlbezirke der Gemeinde Müh-
lental werden an den Werktagen in der Zeit vom 23. Mai 
2022 bis 27. Mai 2022 während der folgenden Zeiten
Montag                  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag                09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und                          13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch               09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag          gesetzlicher Feiertag - geschlossen
Freitag                    09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
in der Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl., Einwohnermelde-
amt, Zimmer 12, Sonnenwirbel 3, 08261 Schöneck/Vogtl., 
für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich 
auch auf die Eintragung anderer Personen erstrecken, wenn 
derjenige, der Einsicht nehmen möchte, Tatsachen glaubhaft 
macht, aus denen sich eine Unrichtigkeit des Wählerver-
zeichnisses hinsichtlich dieser Personen ergeben kann. Die 
Einsichtnahme in Daten anderer Personen ist ausgeschlos-
sen, wenn für diese im Melderegister eine Auskunftssper-
re nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom  
3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), in der jeweils geltenden Fassung, 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom  
23. Mai 2022 bis zum 27. Mai 2022, spätestens am 27. Mai 
2022 bis 12.00 Uhr bei der Stadtverwaltung Schöneck/
Vogtl., Einwohnermeldeamt, Zimmer 12, Sonnenwirbel 3, 
08261 Schöneck/Vogtl., schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift, eine Berichtigung beantragen. Soweit die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der An-
tragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 22. Mai 2022 eine Wahlbe-
nachrichtigung.

Diese gilt auch für einen etwaigen zweiten Wahlgang.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahl-
berechtigte, die im Berichtigungsverfahren in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden, werden unverzüglich nach 
ihrer Eintragung benachrichtigt, es sei denn, sie haben be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt.

3. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl zum Landrat 
des Vogtlandkreises durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum des Wahlgebietes (Vogtlandkreis) oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
4.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
4.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter, wenn
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden ver-

säumt hat, rechtzeitig die Berichtigung des Wäh-
lerverzeichnisses zu beantragen,

b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Frist zur Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis entstanden ist oder

c) sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festge-
stellt worden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 10. Juni 2022 
16.00 Uhr, und für den etwaigen zweiten Wahlgang bis zum 
1. Juli 2022, 16.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Schöneck/
Vogtl., Einwohnermeldeamt, Zimmer 12, Sonnenwirbel 3, 
08261 Schöneck/Vogtl., mündlich, schriftlich, durch Telefax, 
per E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektroni-
sche Übermittlung beantragt werden. Eine telefonische Be-
antragung ist unzulässig.
Im Falle der Beantragung per E-Mail ist diese ausschließlich 
an folgende Adresse zu richten: wahlen@stadt-schoeneck.
de. In dem Antrag sind Familienname, Vornamen, die ge-
naue Anschrift des Wahlberechtigten, sein Geburtsdatum 
und/oder die Wählerverzeichnisnummer anzugeben, um 
eine zweifelsfreie Identifikation des Antragsstellers zu er-
möglichen.
Ein Wahlberechtigter der für die erste Wahl einen Wahlschein 
erhalten hat, bekommt für den etwaigen zweiten Wahlgang 
von Amts wegen wieder einen Wahlschein ausgestellt.
In den Fällen gemäß Punkt 4.2 und wenn bei nachgewiese-
ner plötzlicher Erkrankung ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich ist, kann der Antrag noch bis zum Wahltag bzw. Tag 
des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag vor der Wahl bzw. vor dem etwaigen zweiten 
Wahlgang, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

5. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte zugleich 
folgende Briefwahlunterlagen:
- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl 

des Landrates, bei einem etwaigen zweiten Wahl-
gang einen hellgrünen Stimmzettel

- einen amtlichen orangen Stimmzettelumschlag, 
bei einem etwaigen zweiten Wahlgang einen gel-
ben Stimmzettelumschlag,
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- einen amtlichen blauen Wahlbriefumschlag mit 
der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist und bei einem etwaigen zweiten Wahl-
gang einen grünen Wahlbriefumschlag mit der 
Adresse, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist

- die Hinweise für die Briefwähler.
Diese Wahlunterlagen werden ihm auf Verlangen auch noch 
nachträglich, bis spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwa-
igen zweiten Wahlgangs, 15.00 Uhr, ausgehändigt, wenn er 
aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist.
An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dür-
fen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertritt; dies hat sie vor der Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf 
dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen 
zweiten Wahlgangs bis 18.00 Uhr eingeht.
Der amtliche Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland als Briefsendung ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegeben Stelle abgegeben werden.

6. Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrecht-
liche Information der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 
der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses und für die Erteilung eines 
Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten:

6.1
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis ge-

stellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die 
Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen 
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages 
bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung 
i.V.m. §§ 4, 38, 40, 56 des Kommunalwahlgesetzes und § 9 
der Kommunalwahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, 
so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang 
angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung 
des Antrages auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. §§ 5 
Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 
und 13 der Kommunalwahlordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahl-
scheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit 
Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung 
der von Ihnen und dem Bevollmächtigten in diesem Zusam-
menhang angegebenen personenbezogenen Daten zur 
Prüfung der Bevollmächtigung und der Berechtigung des 
Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins 
bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlun-
terlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be c und e der Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. §§ 5 
 Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den § 13 
Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahlordnung.

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlschei-
ne, § 14 Absatz 8 der Kommunalwahlordnung, ein Verzeich-
nis über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 
der Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über

die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahl-
scheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnung.

6.2 Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das 
Wählerverzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines 
Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an einen Bevoll-
mächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.

6.3 Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen per-
sonenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten 
des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind:
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung 
Sachsen - KISA, Eilenburger Str. 1A, 04137 Leipzig; E-Mail: 
kommunaler-datenschutz@kisa.it

6.4 Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Ein-
tragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des 
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Ver-
sagung des Wahlscheins ist Empfänger der personenbezo-
genen Daten das Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 
08523 Plauen als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im 
Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch 
die zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungs-
gerichte sowie der Sächsische Verfassungsgerichtshof, im 
Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden 
und andere Gerichte Empfänger der personenbezogenen 
Daten sein.

6.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeich-
nisse der ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse 
über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine sind gemäß § 62 Absatz 2 der Kommunalwahl-
ordnung nach der rechtskräftigen Entscheidung über die 
Gültigkeit der Wahl zu vernichten, wenn sie nicht für die 
Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat 
von Bedeutung sein können.

6.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ih-
nen folgende Rechte zu:
Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene 
Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 
personenbezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grund-
verordnung)
Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 
Datenschutz-Grundverordnung)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über das 
Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den 
Erhalt einer Kopie, §§ 4 Absatz 2, 38, 56 des Kommunalwahl-
gesetzes i.V.m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahlord-
nung, durch die Vorschriften über den Einspruch und die 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, §§ 4 Absatz 3 
und 4, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes i.V.m. § 9 Absatz 1 
der Kommunalwahlordnung und die Löschungsfristen (sie-
he Punkt 6.5).

6.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig er-
folgt, können Sie Ihre Beschwerde an den Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten (Postanschrift: Sächsischer Da-
tenschutzbeauftragter, Postfach 11 01 31, 01330 Dresden; 
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Schöneck/Vogtl., 2. Mai 2022

Isa Suplie 
Bürgermeisterin
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§ 3 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Schöneck/Vogtl., den 26.04.2022

Suplie
Bürgermeisterin

Hinweise auf § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist.

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Mühlental

Satzung über die Festsetzung  
der Hebesätze für die Grund- und  

Gewerbesteuer der Gemeinde Mühlental

- Hebesatzsatzung -
Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fas-
sung vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert 
worden ist, des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. 
I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) und des § 7 Abs. 4 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl.S.116), das durch 
Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 05. April 2019 (SächsGVBl.  
S. 245) geändert worden ist i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung 
des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S.62), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 
(SächsGVBl. S.134) hat der Gemeinderat der Gemeinde Mühlen-
tal. in seiner Sitzung am 05.05.2022 folgende Satzung beschlos-
sen:

Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Schöneck/Vogtl.

Ortsübliche Bekanntmachung  
zur Aufhebung von Beschlüssen  

zum Bebauungsplan  
„Tier-Erlebnispark Schöneck“

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.04.2022 be-
schlossen, die Beschlüsse bezüglich des begonnen Bebauungs-
planverfahrens „Tier-Erlebnispark Schöneck“ aufzuheben. Dies 
umfasst den Aufstellungsbeschluss Nr. 70/2005 vom 14.07.2005, 
den Billigungs- und Auslegungsbeschluss Nr. 71/2005 vom 
14.07.2005 sowie den Billigungs- und Auslegungsbeschluss  
Nr. 3/2006 vom 26.01.2006 zum geänderten Planentwurf. Der 
Aufhebungsbeschluss Nr. 29/2022 wird hiermit ortsüblich be-
kannt gemacht.
Das Bebauungsplanverfahren „Tier-Erlebnispark Schöneck“ wur-
de im Jahr 2005 begonnen. Da der Investor das Vorhaben nicht 
weiter verfolgte, wurde auch das Bebauungsplanverfahren nicht 
abgeschlossen. Die anfänglich gefassten Beschlüsse waren daher 
aufzuheben, um Rechtsklarheit herzustellen.
Im Gebiet um die Hohe Reuth hat sich zwischenzeitlich die Ski- 
und Bikewelt etabliert, sodass am Tier-Erlebnispark nicht weiter 
festgehalten wird.

Schöneck/Vogtl., den 09.05.2022

Suplie
Bürgermeisterin

Satzung über die Festsetzung  
der Hebesätze für die Gewerbesteuer  

der Stadt Schöneck/Vogtl. 
- Gewerbesteuerhebesatzsatzung -

Aufgrund des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom  25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) und des § 7 Abs. 4 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 116), das durch Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 05. April 
2019 (SächsGVBl.  S. 245) geändert worden ist i. V. m. § 4 der 
Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S.62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
9. Februar 2022 (SächsGVBl. S.134) hat der Stadtrat der Stadt 
Schöneck/Vogtl. in seiner Sitzung am 25.04.2022 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 
Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Schöneck/Vogtl. erhebt eine Gewerbesteuer nach den 
Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 
Hebesatz

Der Hebesatz wird für die Gewerbesteuer auf 400 v.H. der Steuer-
messbeträge festgesetzt:



5Donnerstag, 19. Mai 2022SCHÖNECKER ANZEIGER

Informationen 
der Verwaltungsgemeinschaft

 Schöneck – Mühlental

Aus den Gremien
Gemäß § 36 b der Sächsischen Gemeindeordnung werden Be-
schlüsse der Gremien nach Bestätigung der jeweiligen Nieder-
schrift oder nach deren Bekanntgabe veröffentlicht.

Beschlüsse des Stadtrates vom 28.03.2022
Beschluss 18/2022
Der Stadtrat der Stadt Schöneck beschließt die Vergabe der Stra-
ßenbaumaßnahmen LPG-Weg im Ortsteil Arnoldsgrün an die 
Firma UTR GmbH, Hauptstraße 1, 08606 Schönbrunn, zu einer 
Gesamtsumme (Bauteil Stadt) von 274.182,30 € brutto.
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, einstimmig

Beschluss 19/2022
Der Stadtrat der Stadt Schöneck beschließt auf die Ausübung 
des Vorkaufsrechts für Flurstück 490/1 Gemarkung Schöneck aus 
Gründen des öffentlichen Wohls zu verzichten.
Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen

Beschluss 20/2022
Der Stadtrat der Stadt Schöneck beschließt die Aufnahme eines 
Darlehens bei der Sächsischen Aufbaubank zu folgenden Kondi-
tionen:
Darlehensbetrag: 350.000,00 €
Laufzeit: 20 Jahre
Zinssatz: 1,46 %
Zinsbindung: 20
Tilgung: vierteljährlich in gleichbleibenden Raten
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den entsprechenden Darle-
hensvertrag abzuschließen.
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, einstimmig

Beschluss 21/2022
Der Stadtrat der Stadt Schöneck beschließt, für das Haushaltsjahr 
2022 auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu verzichten.
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, einstimmig

Beschluss 22/2022
Der Stadtrat der Stadt Schöneck beschließt beim Sachkonto 
12.60.01.02/783200 FFWA01010 – HLF der FFW Schöneck eine 
Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 81.000 €.
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, einstimmig

Beschluss 23/2022
Der Stadtrat der Stadt Schöneck beschließt die Maßnahme „Auf-
wertung des touristischen Wegenetzes“ in den Haushaltsplan 
2022 – Finanzplan 2023 – aufzunehmen und folgende Haushalts-
position dafür vorzusehen: Ausgabeposition im Finanzhaushalt 
1.200.000 €, Einnahmepositionen im Finanzhaushalt: 1.140.000 €
Abstimmung: 6 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen
Der Antrag ist somit abgelehnt.

Beschluss 24/2022
Der Stadtrat der Stadt Schöneck beschließt die Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2022 mit Haushaltsplan und Stellenplan so-
wie den Finanzplan und das Investitionsprogramm bis 2025.
Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, einstimmig

§ 1 
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Mühlental erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des 
Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vor-
schriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 
Hebesätze

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) auf   315 v.H.

der Steuermessbeträge
b) für bebaute und unbebaute Grundstücke

(Grundsteuer B) auf   440 v.H.
der Steuermessbeträge

2. Für die Gewerbesteuer auf   400 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 3 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Mühlental, den 09.05.2022

Spranger
Bürgermeister

Hinweise auf § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist.
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konnte. Der Bau der neuen Sporthalle, die bereits durch die Schü-
lerinnen und Schüler genutzt werden kann und hoffentlich dem-
nächst auch unseren Vereinen zur Verfügung steht. Der Erwerb 
des neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF, welches voraussichtlich im 
Herbst den Kameradinnen und Kameraden der Schönecker Wehr 
übergeben werden kann. Derzeit fertiggestellt ist die Fassade 
der bestehenden Sporthalle. Auch das Dorfzentrum Gunzen be-
findet sich in den letzten Zügen und soll incl. der Außenanlagen 
im Sommer seiner Nutzung übergeben werden. Für einige dieser 
Maßnahmen mussten aufgrund der aktuellen Preisentwicklun-
gen Kostensteigerungen berücksichtigt werden.
Insgesamt konnte die Verwaltung dem Stadtrat einen Haushalt 
vorlegen, der keine genehmigungsfähigen Bestandteile enthält 
und der Stadt den Spielraum für die Durchführung bzw. pla-
nungsseitige Vorbereitung angefangener, dringender Maßnah-
men eröffnet. Mit planmäßigem Eingang von Kurtaxe und guter 
Vermarktung von Aufwuchs aus dem Waldbestand ist mit einer 
positiven Tendenz in den Folgejahren zu rechnen.
Durch die Verwaltung wurde der Antrag auf Erhöhung für 
das Feuerwehrfahrzeuges HLF 20 um 11.000 € auf insgesamt  
81.000 € gestellt und vom Stadtrat befürwortet.
Auf Antrag der CDU-Fraktion sollte in den Finanzplan 2023 aufge-
nommen werden: „Gestaltung Einstieg ins Tourismusgebiet am 
Kreisverkehr IFA Ferienpark“. Inhaltlich ging es um die Aufwertung 
des Areals am Kreisverkehr Klingenthaler Straße als Ausgangs-
punkt zu den Wanderwegen, Radwegen und dem Loipennetz. 
Neben Sitzgelegenheiten, Baumgruppen und Beschilderungen 
war eine ganzjährig beleuchtete Rundstrecke von 1 km, nutzbar 
für Skater, Jogger und Langläufer angedacht. Der Finanzierungs-
vorschlag sah die 90 %ige Förderung und Bezuschussung durch 
Dritte in Höhe von 5 % vor. Der Antrag wurde mehrheitlich vom 
Stadtrat abgelehnt.
Einstimmig wurde abschließend der Haushalt für das Jahr 2022 
mit dem Finanzplan bis 2025 beschlossen.
Die Fraktionen CDU und Freie Wähler gaben Stellungnahmen 
zum Haushalt ab.

Die nächste planmäßige Sitzung des Stadtrates findet am Mon-
tag, dem 30.05.2022 statt. Ort, Zeit und Tagesordnung entneh-
men Sie bitte den Bekanntmachungstafeln. Eine Bürgerfrage-
stunde wird stattfinden.

Beschlüsse des Gemeinderates Mühlental am 10.03.2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlental fasste in seiner Sit-
zung am 10.03.2022 nachfolgende Beschlüsse:
Beschluss 20/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlental erhebt keine Einwen-
dungen gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan „Elsterblick in 
Oelsnitz/Vogtl.“ (Stand 2. Entwurf ) und der damit verbundenen  
2. Änderung des Flächennutzungsplanes.
Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss 21/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlental erhebt keine Ein-
wendungen gegen die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen.
Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss 22/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlental beschließt, das Essen-
geld für das Mittagessen in der Kita Marieney ab 01.04.2022 bis 
31.03.2023 auf 3,95 € pro Portion festzulegen.
Abstimmung: 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 3 Enthaltungen

Beschluss 23/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlental beschließt die Annah-
me folgender Geldspenden:
800,00 € von AEHO-Verwaltungs-GmbH Plauen für den Kinder-
garten Marieney.
Abstimmung: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
1 Befangen

Haushalt 2022
Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltes 2022 blickte die 
Bürgermeisterin in ihrem Vorwort auf den Haushalt 2021, der auf-
grund der Nichtbewilligung der Kredite und daraus erforderlich 
werdender Haushaltssperre und damit verbundener Anweisung, 
nur unabweisbare Ausgaben lange Zeit zu leisten, als Sparhaus-
halt angesehen werden musste, zurück.
Trotzdem konnten wichtige und große Maßnahmen wie das 
Dorfzentrum Gunzen, der Anbau der neuen Sporthalle, die neu 
gestaltete Außenspielfläche für Grundschule und Hort oder der 
erste Familienwanderweg – aufgrund von Haushaltsermächti-
gungen des letzten Doppelhaushaltes - angegangen werden.
Im Ergebnis hatte aber dieses strikte Sparprogramm trotz extre-
mer Mindereinnahmen der Positionen Kurtaxe und Erträge aus 
der Waldbewirtschaftung dazu geführt, dass mit einem positiven 
Gesamtergebnis das Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden 
konnte und die Rücklage nicht beansprucht wurde. Der Konto-
stand zum 31.12.2021 mit 2,2 Mio Euro wird jedoch durch gebil-
deten Haushaltsreste für Maßnahmen, die in das Haushaltsjahr 
2022 übernommen wurden, abgeschmolzen.
Das Planjahr 2022 schließt mit einem negativen Zahlungsmittel-
saldo aus laufender Verwaltung ab, der aus der Liquiditätsreserve 
abgedeckt werden muss, dies aber durch das positive Vorjahres-
ergebnis auch möglich wird. In den Folgejahren 2023-2025 wird 
der Zahlungsmittelsaldo im positiven Bereich liegen, Tilgungs-
leistungen aber nicht komplett finanzierbar sein.
Eine ganze Reihe von Maßnahmen aus Haushaltsresten werden 
in 2022 neu begonnen bzw. fortgesetzt: Der Bau des LPG-Weges 
Arnoldsgrün, wo durch eine vorausschauende Planung und zei-
tige Ausschreibung ein positives Ausschreibungsergebnis erzielt 
werden konnte und dessen Bau bereits am 09.05.2022 starten 

Babybegrüßung
Wir begrüßen unsere  

Neugeborene und  
wünschen den Eltern alles 

Gute und viel Freude.

Salome Modes,  
Tochter von  

Melanie und Sven Modes, 
Schöneck.

Herzlichen Glückwunsch
Die Bürgermeisterin der Stadt Schöneck/
Vogtl. und der Bürgermeister der Gemein-
de Mühlental graturlieren nachträglich allen 
Alters- und Ehejubilaren im Zeitraum vom 
14.04. – 19.05.2022 recht herzlich, verbunden 
mit den besten Wünschen für Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.
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Baustellenreport

Übersicht Baumaßnahmen
LPG-Weg Arnoldsgrün
Am 09.05. begannen die Arbeiten für den grundhaften Straßen-
bau des LPG-Weges in Arnoldsgrün. Um einen zügigen Bauablauf 
gewährleisten zu können, ist eine Vollsperrung der Straße unum-
gänglich. 
Ebenfalls wurde für den Dorfplatz ein absolutes Halteverbot für 
den Zeitraum der Baumaßnahme aufgestellt, damit der Busver-
kehr gewährleistet werden kann.

Bürgerwäldchen in Schöneck
Auch beim Bürgerwäldchen beginnen in nächster Zeit die Er-
schließungsmaßnahmen mit der Verlegung von Trink- und Ab-
wasserleitungen und weiterer Medien.
Im Zeitraum der verschiedenen Baumaßnahmen kann es zu 
Verkehrseinschränkungen im Bereich der Klingenthaler Straße  
(S 301) und Bahnhofstraße kommen.
Hierfür bittet die Stadt um Verständnis.

Lampionumzug zum Höhenfeuer
Nach 2 Jahren Corona-bedingtem Ausfall konnte in diesem Jahr 
am 30.04.2022 wieder der Lampionumzug zum Höhenfeuer, die-
ses Mal am kleinen Lift, durchgeführt werden.
Los ging es gegen 18.00 Uhr am Feuerwehrdepot, wo die Kame-
raden und Kameradinnen die kleinen und großen Besucher mit 
Leckerem vom Grill und aus der Gulaschkanone versorgten. DJ 
Daniel sorgte für die musikalische Umrahmung. Leider öffnete 
gegen 19.00 Uhr der Himmel seine Schleusen, aber nichts desto 
trotz setzte sich gegen 20.00 Uhr

der Umzug, viele Teilnehmer ausgerüstet mit Schirmen, in Rich-
tung Höhenfeuer in Bewegung.
Bei der Ankunft am kleinen Lift, hatte der Regen glücklicherweise 
aufgehört und die Kameraden der Feuerwehr entzündeten das 
Feuer.
Am Lift sorgte der VfB Schöneck e. V. für das leibliche Wohl der Be-
sucher. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Feuer-
wehr Schöneck und den VfB Schöneck e.V. für die Unterstützung 
an diesem Abend.
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Maik Posselt Wolfgang Richter
Roy Rüggeberg Andreas Scherzer
Jens Schneider Jens Spranger
Sebastian Schneider Andre Wolf
Marvin Schuze Marek Zimmer
40-jähriges Dienstjubiläum 50-jähriges Dienstjubiläum
Mathias Braun Joachim Dörfel
Klaus Gitter Dieter Eichhorn
Günther Lorenz Guntram Gitter
Christine Strecker Rainer Pfretzschner

Dietmar Strobel
Weiter wurden die Kameraden Martin Pfretzschner, Laurin 
Schneider und Toni Weller zum Feuerwehrmann, Kamerad Mar-
tin Klinger zum Oberfeuerwehrmann, die Kameraden Tom Pen-
zel und Klaus Sommer zum Hauptfeuerwehrmann, die Kamera-
den Markus Adler, Sebastian Schneider und Thomas Strobel zum 
Löschmeister und Kamerad Sebastian Kujat zum Hauptlösch-
meister befördert.

Neues aus dem Stadtwald
Im Rahmen der Bewirtschaftung unse-
res Schönecker Stadtwalds konnten jetzt 
zwei bereits seit längerem geplante Wald-
umbaumaßnahmen umgesetzt werden.
Es handelt sich dabei
1. um die Pflanzung von insgesamt 1525 Stück einheimischen 

Sträuchern wie Schlehe, Hundsrose, Pfaffenhütchen, roter 
Hartriegel, Hasel sowie einigen Lärchen und Bergahorn zur 
Waldrandgestaltung auf der freigelegten Fläche am oberen 
Stadtparkrand

und
2. um die Pflanzung von insgesamt 2700 Stück Weißtannen, 

Bergahorn, Roterlen, Schlehen und Hundsrosen einschl. Er-
richtung von Wildschutzzaun auf drei Einzelflächen im Stadt-
wald.

Die Maßnahmen wurden mitfinanziert durch Fördermittel des 
Freistaates Sachsen nach der Förderrichtlinie Wald und Forstwirt-
schaft (RL WuF).

Feuerwehrnachrichten

Große Zusammenkunft
Am Freitag, dem 22.04. konnte nach längerer Zwangspause die 
Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Schöneck 
im Bürgerhaus durchgeführt werden. Neben den Kameraden 
und Kameradinnen aus den Ortsfeuerwehren (Ofw) Schöneck, 
Arnoldsgrün, Gunzen und Schilbach, wohnten ebenfalls Bürger-
meisterin Frau Suplie, Frau Zimmer vom Ordnungsamt, Kreis-
brandmeister des Vogtlandkreises, Kam. Pürzel, der zuständige 
Regionalbereichsleiter des Kreisfeuerwehrverbandes Vogtland, 
Kam. Reichelt, sowie einige Stadträte sowie OrtsvorsteherIn der 
Versammlung bei.
Zu Beginn stellten die Ortswehrleiter die Berichte der Jahre 2019, 
2020 und 2021 vor.
Einsatzaufkommen: 2019 2020 2021
Ofw Schöneck: 84 46 43
Ofw Arnoldsgrün: 13 11 10
Ofw Gunzen: 13 16 10
Ofw Schilbach 12 10 7
So engagierten sich die KameradInnen im Jahr 2021 insgesamt 
mit Einsatzstunden und den Aus- und Fortbildungsstunden am 
Standort, auf Kreis- und Landesebene, sowie für Sonderdienste 
im Durchschnitt gut 6 Arbeitstage im Ehrenamt Feuerwehr.
Zeit, welche neben dem Beruf und der Familie aufgebracht wird.
Trotz der schweren durch die Corona-Pandemie geprägten Zei-
ten, ist es gelungen, die Anzahl der aktiven Einsatzkräfte stabil zu 
halten und Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen. So 
konnten z. Bsp. die Lehrgänge: Grundausbildung/Sprechfunkaus-
bildung/Truppführer/Motorkettensägenführer/Gruppenführer 
und Leiter der Feuerwehr auf Kreisebene, sowie an der Landes-
feuerwehr- und Katastrophenschutzschule in den vergangenen 
Jahren besucht werden.
Darüber hinaus engagieren sich in den Ortsfeuerwehren 
Schöneck/Gunzen sowie Arnoldsgrün Mädchen und Jungen in 
der Jugendfeuerwehr und werden hoffentlich die Einsatzkräfte 
von Morgen.
An die Grußworte der Bürgermeisterin, des Kreisbrandmeisters 
und des Regionalbereichsleiters schlossen sich die Ehrungen und 
Beförderungen an.
Geehrt wurden für Ihr
10-jähriges Dienstjubiläum 25-jähriges Dienstjubiläum
Benny Fiedler Ronny Ficker
Kai Keller Sandro Jurk
Maximilian Mosch Heiko Ludwig
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Mit freundlicher Unterstützung von

Anmeldung und Infos unter:  

www.gemeinsamgehtsbesser.de

Jetzt mitmachen beim großen Frühjahrsputz für alle  
Eltern auf den vogtländischen Kinderspielplätzen  
sowie in Zwickau Stadt und Land.

GEMEINSAM  
GEHT’S BESSER!

TOLLE SPIELGERÄTE ZU GEWINNEN!

21.5.  & 28.5.2022

Wir machen mit

Samstag, 21.05.2022 ab 09.00 Uhr
Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus im OT Schilbach
und

Samstag, 28.05.2022 ab 09.00 Uhr
Treffpunkt: Burgenspielplatz an der Kirchstraße.
Wir machen den Spielplatz und die Umgebung fit für das Jahr.
Klein und Groß sind eingeladen zum Mitmachen, Helfen und 
Spaß haben.

Aktuelle Einsätze
11.03.2022 Technische Hilfeleistung 1 – Baum auf Straße
04:31 – 05:00 Uhr S305, Kärrnerstraße

eingesetzte Kräfte: Ortsfeuerwehr (Ofw) 
Schöneck

11.03.2022 GMA-Melder/ausgelöste Brandmeldeanlage
20:01 – 20:45 Uhr IFA Ferienpark in Schöneck eingesetzte Kräf-

te: Ofw Schöneck/Gunzen/Schilbach Ret-
tungsdienst (RD),
mit Einsatzabbruch:
Ofw Arnoldsgrün, FF Klingenthal
Organisatorischer Leiter

11.03.2022 BRAND 2 - Wohngebäude
20:37 – 01:47 Uhr Bad Brambach, Ortsteil Bärendorf

eingesetzte Kräfte: Ofw Schöneck
12.03.2022 Technische Hilfeleistung 1 – Baum auf Straße
07:12 – 07:45 Uhr K7849, Gunzener Straße

eingesetzte Kräfte: Ofw Schöneck/Gunzen
20.03.2022 Technische Hilfeleistung 1 – Baum auf Straße
09:27 – 10:00 Uhr K7849, Schöneck Richtung Saalig eingesetz-

te Kräfte: Ofw Schöneck
20.03.2022 Technische Hilfeleistung 1 – Baum auf Straße
10:14 – 10:40 Uhr Dorfstraße in Schöneck, Ortsteil Arnoldsgrün

eingesetzte Kräfte:  Ofw Schöneck/Arnolds-
grün

20.03.2022 Technische Hilfeleistung 1 – Baum auf Straße
11:10 – 11:30 Uhr S302, Schöneck 

Richtung Ortsteil Arnoldsgrün
eingesetzte Kräfte:  Ofw Schöneck/Arnolds-
grün

02.04.2022
21:15 – 22:15 Uhr

Technische Menschenrettung 1 – 
RTH Landung /Ausleuchten
Hubschrauberlandeplatz der Paracelsus 
Klinik in Schöneck

28.04.2022 GMA – Melder/ausgelöste Brandmeldeanlage
18:54 – 19:30 Uhr Am Heim in Schöneck, Ortsteil Schilbach

eingesetzte Kräfte: 
Ofw Schöneck / Schilbach, RD
mit Einsatzabbruch: Ofw Arnoldsgrün/Gunzen, 
FF Klingenthal, FF Markneukirchen

30.04.2022
19:30 – 23:45 Uhr

Technische Hilfeleistung 1 – Absicherung
Veranstaltung
Stadtgebiet in Schöneck
eingesetzte Kräfte: Ofw Schöneck

02.05.2022
18:50 – 19:30 Uhr

BRAND 2 – Wohngebäude / 
Schornsteinbrand
Werda, Ortsteil Kottengrün
eingesetzte Kräfte: Ofw Schöneck 
(überörtlicher Einsatz)

05.05.2022
10:00 – 10:45 Uhr

Technische Hilfeleistung 1 – Baum droht auf 
Straße zu fallen
S301, Klingenthaler Straße
eingesetzte Kräfte: Ofw Schöneck

Die ausführlichen Einsatzberichte zu den einzelnen Einsätzen 
finden Sie unter

www.ff-schoeneck.de/einsatzgeschehen2022
…Ihre Feuerwehr Schöneck – 

 Rund um die Uhr für Ihre Sicherheit, aber
auch im ständigen Einsatz  

für sinnvolle Freizeitgestaltung und guten Teamgeist…

Besuchen Sie uns im Internet
wittich.de

Amtsblatt der Stadt Schöneck/Vogtl.
Das Amtsblatt der Stadt Schöneck/Vogtl. mit den Ortsteilen erscheint monatlich.
- Herausgeber: 
 Stadt Schöneck/Vogtl., Sonnenwirbel 3, 08261 Schöneck/Vogtl.
- Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), 
 An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Bürgermeisterin Frau Suplie, Stadt Schöneck/Vogtl.
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil:
 Stadt Schöneck/Vogtl., Telefon: 037464 8700
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbe-
sondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Ausflugstipp zu Pfingsten - Wanderung zum Kroatenloch
Als General Holk mit seinen Truppen die Stadt belagerte, versuchten 
die Bürger einer Zerstörung und Plünderung ihres Ortes zuvorzu-
kommen. Viele Einwohner hatten sich mit ihrem Hab und Gut in die 
umliegenden Wälder geflüchtet.
Nur einige Bürger waren geblieben und harrten in ihren Häusern 
aus. Bürgermeister und Rat hatten die Idee geboren, dem Feldherren 
Holk entgegenzutreten und ihm das traditionelle Hellergeschenk zu 
überreichen. Dadurch erhoffte man Gnade. Holk soll allerdings diese 
geringe Gabe mit den Worten „nix Heller - Dukat Magistrat“ abge-
lehnt haben. Erbost über die geringe Beute in Schöneck zündeten 
Söldner das kleine Städtchen an und zerstörten die noch vorhan-
denen Reste der Burganlage. Einige Kroaten schweiften auf eigene 
Faust durch die Umgebung und hofften in den umliegenden Dörfern 
Beute zu finden. Die Bockmühle bei Eschenbach schien einem kro-
atischen Soldaten gewinnträchtig. Er drangsalierte die Bewohner 
und erschlug den Müller Hans Bock. In Eschenbach hatten sich eini-
ge Bauern verschanzt und als der Reiter nahte, schoss Nicol Hühler 
seine Muskete ab, er traf den Kroaten tödlich. Schnell musste der tote 
Kroate verschwinden, würde er hier gefunden, käme sicher großes 
Unheil über Eschenbach. Eilig nahm man dem Toten die Sachen ab 
und versteckte sie auf einem Speicher. 
Dann ging es hinauf zur Streugrün, da wussten die Bauern einen 
alten verlassenen Bergbauschacht. Dorthin hinein warf man den 
Körper des Söldners. Seither trägt dieser Schacht den Namen „Kroa-
tenloch“. Die Ausrüstung des Plünderers geriet bald in Vergessenheit. 
Jahrhunderte später übergab der Eschenbacher Heimatfreund Fritz 
Prager der Heimatstube Schöneck die restlichen, noch vorhandenen 
Sachen.
Das Gelände am Kroatenloch wurde durch den Bauhof mit Zu-
stimmung des Eigentümers neu gestaltet. Der Bewuchs wurde 
entfernt, ein Zugangstreppe gebaut und das Geländer am Kroa-

tenloch ebenfalls erneuert. Die Kosten für die Bauarbeiten liegen 
bei ca. 3500 €.
Das mit den erfolgten Arbeiten deutlich aufgewertete Gelände 
lädt nun wieder als lohnenswertes Wanderziel ein.
Um das Kroatenloch zu besichtigen, starten Sie am besten an der 
Tourist-Info Schöneck. Gegenüber startet der Kammweg (blau 
markiert), welchem man zuerst folgt. Nach gut 2km hat man 
das Kroatenloch auch schon erreicht, indem man rechts auf den 
gelb markierten Wanderweg abbiegt. Folgt man diesem weiter, 
kommt man zur Talstation des Sesselliftes. Man kann den Weg 
auch aus dieser Richtung beginnen und folgt gleich dem gelb-
weiß markiertem Wanderweg. Interessant sind auch die nahege-
legenen „Färberlöcher“.
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Schrottcontainer stehen bereit
09. - 11.06.2022 Schöneck, OT Korna
09. - 11.06.2022 Mühlental, OT Zaulsdorf, Am Dorfteich

Mühlental, OT Tirschendorf, Am Spielplatz
Mühlental, OT Unterwürschnitz, Schulberg

16. - 18.06.2022 Schöneck, OT Schilbach, Wendeschleife
16. - 18.06.2022 Schöneck, OT Zwotental, Container-Standort
ständig Schöneck, Bauhof (Roter Muldenweg)
Container bleibt über das Wochenende stehen, Abholung er-
folgt Montag früh.

Samstag-Sprechtag 
 im Einwohnermeldeamt

Am 4. Juni 2022 ist das Einwohnermeldeamt in der Zeit von 
09.00 - 12.00 Uhr geöffnet - allerdings nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung.

Diese können Sie telefonisch (037464 870-124), per E-Mail 
(akatzmann@stadt-schoeneck.de) oder online unter: 
www.stadt-schoeneck.de vornehmen.

Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinde St. Jakobus

Gottesdienste
Sonntag, 22.05.2022
08.30 Uhr Gottesdienst zur Kirchweih in Arnoldsgrün
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Schöneck
18.30 Uhr Friedensgebet
Donnerstag, Christi Himmelfahrt
09.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Sachsgrün, St. Aegidi-

en
mit Oberlandeskirchenrat Karl Ludwig Ihmels

Sonntag, 29. Mai 2022
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Kirchenpark Schöneck
18.30 Uhr Friedensgebet
Sonntag, 5. Juni 2022 Pfingstsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst Schöneck
18.30 Uhr Friedensgebet
Montag, 6. Juni 2022, Pfingstmontag
10.00 Uhr Waldgottesdienst in Korna mit dem Posaunenchor
Sonntag, 12. Juni 2022
10.00 Uhr Allianzmusikgottesdienst in der meth. Kreuzkirche 

und
Kindergottesdienst

18.30 Uhr Friedensgebet
Sonntag, 19. Juni 2022
10.00 Uhr Abendsmahlsgottesdienst in Schöneck
14.00 Uhr Gottesdienst mit Jubelkonfirmation in Arnoldsgrün
18.30 Uhr Friedensgebet
Freitag, 24. Juni 2022
Johannisandachten
18.00 Uhr auf dem Friedhof Arnoldsgrün
19.30 Uhr auf dem Friedhof Schöneck

Städtepartnerliche Aktivitäten
Die Stadt Schöneck ist Projektpartner für die tschechische Ge-
meinde Dolni Zandov. Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes 
„Neue Richtungen!“ werden darüber, wie bereits im vergangenen 
Jahr, wieder mehrere Ausflüge stattfinden (s. unten).

Das Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des 
Kleinprojektefonds Euregio Egrensis kofinanziert.

Ausflug nach Karlovy Vary/Mariánské Láznû
Samstag, 28.05.2022
08:30 Uhr Abfahrt Schöneck 

Bushaltestelle Sohrstraße (altes Kino)
10:00 – 10:15 Uhr Goethe-Aussichtsturm in Karlovy Vary
10:30 – 11:30 Uhr Stadtmuseum Karlovy Vary/Freizeit
10:30 – 12:30 Uhr Karlovy Vary Freizeit
14.00 – 15:00 Uhr Mittagessen
ca. 15.15 – 16:30 Uhr Mariánské Láznû
ca. 18:00 Uhr Ankunft Schöneck

Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung Schöneck unter 
Tel.: 037464 870-0 oder per E-Mail: post@stadt-schoeneck.de ent-
gegen.
Anmeldeschluss: 23.05.2022

Ausflug Kaiserwald
Sonntag, 05.06.2022
09:00 Uhr Abfahrt Schöneck 

Bushaltestelle Sohrstraße (altes Kino)
10:00 – 11:00 Uhr Bergbaumuseum in Krasno
11:30 – 13:00 Uhr Burg Elbogen
14:00 – 15.00 Uhr Mittagessen in Elbogen
15:30 – 17:00 Uhr Dolni Zandov (kulturelle Veranstaltung,

Imbiss)
18:30 Uhr Ankunft Schöneck

Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung Schöneck unter 
Tel.: 037464 870-0 oder per E-Mail: post@stadt-schoeneck.de ent-
gegen.
Anmeldeschluss: 30.05.2022

Ausflug nach Festung Königstein und Dresden
Dienstag, 21.06.2022
07:15 Uhr Abfahrt Schöneck 

Bushaltestelle Sohrstraße (altes Kino)
10:30 – 13:00 Uhr Festung Königstein
14:30 – 15:30 Uhr Mittagessen in Dresden
15:30 – 18:00 Uhr Freizeit in Dresden
ca. 21:00 Uhr Ankunft Schöneck

Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung Schöneck unter Tel.: 
037464 8700 oder per E-Mail: post@stadt-schoeneck.de entge-
gen.
Anmeldeschluss: 15.06.2022
Alle Ausflüge (Bus, Eintritt, Essen) sind für die Teilnehmer kosten-
los.
Die Teilnehmerzahl ist bei allen Ausflügen begrenzt.
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Allianzmusikgottesdienst m. F. Schönherr
Sonntag, 19.06.2022
10:00 Uhr Ev.-meth. Kreuzkirche Schöneck
Gottesdienst mit Einsegnung m. D. Föllner
Informationen zu Seniorenkreis, Gebetskreis, Jugendtreffen und 
Kirchlichen Unterricht: unter: 037421/709870

Vereinsnachrichten

Feuerwehrverein Marieney lädt ein

Fröhlichen Männertag

„Auf geht’s zur Himmelfahrt nach Schilbach“
Der Feuerwehrverein Schilbach lädt ein für

Donnerstag, 26. Mai 2022
in der Zeit von 09:00 – 18:00 Uhr

am Dorfgemeinschaftsaus Schilbach beim ehemaligen Bad.

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt! 
Der Feuerwehrverein Schilbach freut sich auf euren Besuch!

„Träume vom Glück“
So lautet der Titel des neuen Buches von Dr. habil. Siegfried 
Martin. Nach dem faktenbasierten Werk „Der Kindsmord zur 
Schöneck“ (conception Seidel, Hammerbrücke 2018) legt der Au-
tor eine in Briefe eingebettete Rezension zum Märchenbuch „Die 
geheimnisvolle Onda“ (Vogtländische Literaturgesellschaft Julius 
Mosen, Marieney 2010) vor. Das Verhalten der Märchenfiguren 
Julius Mosens wird analysiert. Dass deren Träume vom Glück, 
dem Wunschdenken ähnlich, irreal bleiben, hat charakterliche, 
psychische, situationsbedingte Ursachen. Was Mosen märchen-
haft umschrieb, ist unverkennbar mit dem realen Leben verbun-
den. Martin hat sein Werk dem Format der Märchenausgabe an-
gepasst. In einer Sichthülle ergänzen sich beide Bücher wie zwei 
Seiten einer Medalille. Kontakt: infor.literatur@gmx.de.

Dr. Frieder Spitzner
Vogtländische Literaturgesellschaft Julius Mosen

Evangelisch-methodistische Kirche  
Gemeinde Schöneck

Wenn ich höre, wie Menschen in einem sinnlosen Krieg sterben 
und Friedensbemühungen ins Leere laufen, dann fühle ich neben 
Angst auch Hilflosigkeit. Mir fehlen die Worte.
Ich durchschaue kaum die Zusammenhänge, kann nicht wirklich 
etwas beeinflussen. Ja, ich kann beten und merke auch, wie Be-
ten entlastet und mich selbst verändert.
Ich begreife, der Frieden beginnt in meinem Inneren, dass ich 
versöhnt bin mit den eigenen Prägungen und Führungen, dass 
ich mich so akzeptieren kann, wie ich bin, dass ich sensibel bin für 
das, womit ich mich beschäftige, womit ich mein Inneres „füttere“.
Ich bete: Gott, hilf mir, dass ich mich nicht von Unzufrieden-
heit und Schuldzuweisung mitreißen lasse. Ich möchte dank-
bare, hoffnungsfrohe Gedanken verbreiten. Hilf mir, deine Wei-
sungen zu erkennen und Wichtigkeiten in meinem Alltag zu 
sortieren.
Dieser innere Friede hat seinen Grund im Frieden mit Gott. Wir 
Menschen sind aus diesem Frieden ausgeschert, wollen selbst 
bestimmen, was gut oder falsch ist.
Ich bete: Gott, zeig dich denen, die scheinbar ihr Leben im Griff 
haben und wissen, wo es lang geht. Lass uns erkennen, dass ein 
Leben, losgelöst von dir, in die Irre führt und Leben zerstört. Dan-
ke, dass du uns die Hand reichst durch Jesus Christus.
Danke, dass du mich liebst und wertschätzt. Ich werde gehal-
ten und geleitet durch dich. Danke, dass du mir Mut machst, 
ehrlich eigenes Versagen, Grenzen und Sorgen anzuschauen 
oder auch abzugeben und zu klären. Der Friede mit Gott und 
der Friede im Herzen hilft mir, im Frieden mit anderen zu le-
ben.
Ich bete: Hilf uns, bei Konflikten nicht immer und um jeden Preis 
Recht behalten zu müssen, sondern das Gespräch zu suchen, auf-
einander zu hören, einander besser kennenzulernen in der ganz 
eigenen Art und Meinung. Schenke uns dabei Geduld, Aufrichtig-
keit und die Stärke zur Vergebung. Gott, schenke du mir ein Herz, 
dass achtsam und heilsam anderen gegenüber ist. Hilf mir, Not 
in meinem Umfeld wahrzunehmen und Zeichen der Zugewandt-
heit zu setzen.
Ich bete für die Menschen, die im Besonderen Verantwortung 
tragen, dass sie das im Blick haben, was dem Menschen und dem 
Leben dient. Ich bete für die, die Opfer von Gewalt und Terror ge-
worden sind oder die um des Glaubens willen verfolgt werden.
Gott, höre die, die zu dir rufen und schenke Heilung an Leib und 
Seele!
Dein Reich (des Friedens und des Lebens) komme! Dein Wille ge-
schehe!
(D. Föllner)

Unsere Veranstaltungen im Überblick:
Gottesdienst m. N. Lötzsch
Sonntag, 22.05.2022
10:00 Uhr Ev.-meth. Kreuzkirche Schöneck
Gottesdienst m. F. Trommer
Donnerstag, 26.05.2022, Himmelfahrt
11:00 Uhr Andacht und Wanderung in Werda
Sonntag, 29.05.2022
10:00 Uhr Kirchenpark
Gottesdienst m. Pfarrer Ph.-I. Albert
Pfingstsonntag, 05.06.2022
10:00 Uhr Ev.-meth. Kreuzkirche Schöneck
Gottesdienst mit Taufe m. D. Föllner
Pfingstmontag, 06.06.2022
10:00 Uhr Korna
Wald-Gottesdienst
Sonntag, 12.06.2022
10:00 Uhr Ev.-meth. Kreuzkirche Schöneck
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Neues vom Kneipp-Verein
Yogasana-Yoga-Kurs startet wieder
Termin: seit 18.05.2022, jeweils mittwochs 
19:00 Uhr im Bürgertreff

Infos und Anmeldung: Roxelane Zierold Tel.: 0151 18201709
Kosten: Einzelstunde 12,00 €, Kneipp-Mitglieder 90,00 €, Nicht-
mitglieder 100,00 € pro 10er Kurs
Himmelfahrtswanderung über den „Hohen Stein“
Fahrt mit privaten Pkw nach Eubabrunn.
Termin: Donnerstag, 26.05.2022
Start: 08:30 Uhr ab Bahnhof Schöneck.
Wanderung über den „Hohen Stein“ nach Erlbach, Frühstück aus 
dem Rucksack, individuelle Einkehr ca. 14:00 Uhr in Erlbach.

Rückkehr ca. 16:00 Uhr,
Wanderleiterin: Claudia Bangert, 037464 82214
Länge: ca. 8 km bergauf/bergab
Eröffnung Kinderwanderweg am 06. Juni 2022 (s. Titelseite)
Hinweis:
Die Familienwanderung entlang des „Moosmännleinweges“ am 
03.07.2022 entfällt.
Kneipp-Arbeitseinsatz im Schulgarten
Freitag, 20.05.2022, 16:00 Uhr
Treffpunkt: Schulgarten der Grundschule Schöneck
Bitte Arbeitsgeräte mitbringen.

Die Skatfreunde Schöneck spielen wieder regelmäßig und geben ihre Preisträger  
im Turnierjahr 2021 bekannt

Coronabedingt konnten im Turnierjahr 2021 leider nur 11 ge-
meinsame Spielabende stattfinden, an denen eine Skatfreundin 
und 16 Skatfreunde um die begehrten Pokale und Prämien wett-
eiferten. Alle Listen eines jeden Spielers wurden gewertet und 
aus allen Teilnehmern die erfolgreichsten Spieler ermittelt:
Vorname Name Platz Punkte

gesamt
Durchschnitt

Erich Helm 1 11.941 1.086
Gottfried Meinel 2 11.099 1.009
Günter Kremling 3 10.440 949
Ralf Geier 4 10.367 942
Karl-Heinz Ruttmann 5 10.116 920
Wolfgang Pleier 6 9.966 906
Elfriede Radoykov 7 9.676 880
Hans Papenfuß 8 8.365 837
Harald Bartel 9 8.146 741
Steffen Meinel 10 7.938 722
Wir gratulieren allen Preisträgern und möchten gleichzeitig die 
Gelegenheit nutzen, alle Interessenten, die die Skatregeln ken-
nen und die Gepflogenheiten bei Turnieren akzeptieren, zum 
„Mit-Skaten“ einzuladen: Einfach ohne Voranmeldung kom-
men, mitspielen, Spaß haben ohne jegliche Vereinsbindung 
odgl.

Nun treffen wir uns wieder regelmäßig am 1. und 3. Dienstag im 
Monat, 18:00 Uhr, im Gasthaus „Weiberzorn“, zu einer locke-
ren Skatrunde bei einer Spiel-Liste (48 Spiele am 4er-Tisch bzw. 
36 Spiele am 3er-Tisch). Mit den besten Wünschen für das verblei-
bende Jahr 2022 grüßen die Skatfreunde Schöneck

i. A. Werner Glaß

Foto: Werner Glaß / v. l. n. r.: Günter Kremling (3.), Erich Helm (1.), 
Gottfried Meinel (2.) Foto: Werner Glaß
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OVEB informiert



15Donnerstag, 19. Mai 2022SCHÖNECKER ANZEIGER

Abschließend ist noch ein großer Dank an alle Helfer und Enga-
gierten der Abteilungen auszusprechen. Ohne den Einsatz auf 
und neben den Sportplätzen kann ein Verein nicht bestehen oder 
wachsen und sich entwickeln.
„Nur gemeinsam kommen wir weiter!“ so der alte und neuge-
wählte Vorsitzende Andy Anders.

Madeline Dick, VfB Schöneck 1912 e. V.

Sonstiges

Anträge für finanzielle Unterstützung der 
Beseitigung der Starkregen- und  

Hochwasserschäden im Juli 2021 für Private 
und gewerbliche Wirtschaft

Das Starkregen- und Hochwasserereignis im Juli 2021 verursach-
te in Teilen Sachsens erhebliche Schäden. Der Freistaat Sachsen 
bietet Unterstützung für die Beseitigung von diesen Schäden, so-
wie für den nachhaltigen Wiederaufbau von baulichen Anlagen, 
Gebäuden, Gegenständen und der öffentlichen Infrastruktur.
Die Frist zu Einreichung von o. g. Anträgen bei der SAB endet laut 
neusten Informationen nun bereits am 30.09.2022. Das ist eine 
deutliche Verkürzung des bisher geplanten Zeitraums, bedingt 
durch die Unklarheit wie viele private Anträge eingehen wer-
den und inwieweit der vorgesehene Finanzrahmen in Höhe von  
1,4 Mio. Euro ausgeschöpft wird. Diese Erkenntnis ist wichtig, um 
weitere Maßnahmen, wie beispielsweise die Erschließung eines 
weiteren Budgets, planen zu können.
Auf www.sab.sachsen.de finden Sie weitere Informationen zum 
Verfahren sowie passende Formulare für Ihren Antrag bei der 
SAB.

Aufruf zur Einreichung von Vorhaben 
zur Umsetzung der  

LEADER-Entwicklungsstrategie der  
LEADER-Region Vogtland im Rahmen  

der Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  

für Regionalentwicklung

Aufruf zum Programm „Regionalbudgets  
im ländlichen Raum 2022“ vom 31.03.2022

Potentielle Antragsteller finden unter www.leader-vogtland.
de den aktuellen Aufruf (Aufruf RB 01-2022, Datum des Aufrufes: 
11.05.2022)

Inhalt des Aufrufs:
Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anträge auf Förderung von 
Kleinprojekten. Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige 
Gesamtausgaben 10.000 EUR nicht übersteigen.
Hierbei handelt es sich um Bruttoausgaben. Förderfähig sind:
• Erwerb von Ausstattungsgegenständen (unbeweglich oder 

beweglich)
• Erwerb von Trachten, Musikinstrumenten und Vereinsfahnen

Mitgliederversammlung des VfB Schöneck 1912 e. V.
Am 29.04.2022 lud der VfB Schöneck 1912 e.V. seine Mitglieder in 
die Jugendherberge Schöneck zur jährlichen Versammlung ein.
Coronabedingt konnte in den vergangenen Jahren 2020 und 
2021 keine Mitgliederversammlung stattfinden, deshalb standen 
einige wichtige Punkte auf der Tagesordnung.
Nach Begrüßung des Vorsitzenden Andy Anders wurde die ord-
nungsgemäße Einberufung festgestellt und es erfolgte ein Rück-
blick auf das Vereinsleben:
In zahlreichen Arbeitseinsätzen wurde z. B. die Fassade des Sport-
lerheimes erneuert und eine automatische Bewässerungsanlage 
incl. Tiefbrunnen eingebaut, hierfür möchten wir uns im Beson-
deren nochmals für die finanzielle Unterstützung bei der Firma 
GK Software SE bedanken. Des Weiteren wurden Trainingsgeräte, 
Tornetze und ein Schiedsrichterstuhl für die Abteilung Volleyball 
über die LEADER-Förderung angeschafft. Aus vereinseigenen 
Mitteln erfolgte die Beschaffung und Aufstellung eines moder-
nen Umkleidecontainers. Das Heimatfest konnte aufgrund vieler 
Helfer erfolgreich durchgeführt werden und das Sportlerheim 
hat endlich mit Andreas Stasch einen Pächter gefunden, der für 
das leibliche Wohl des Vereins und aller anderen Besucher sorgt.
Auch der sportliche Bericht der Abteilungen konnte einige posi-
tive Rückblicke geben:
Die Herren der 1. Fußballmannschaft schafften 2020 den Aufstieg 
in die Vogtlandklasse und auch den Volleyball-Damen gelang im 
gleichen Jahr der Aufstieg in die Bezirksliga.
Im Jugendbereich der Volleyballer ist ein Vogtlandpokalsieg 2021 
in der U18 zu verzeichnen und trotz Corona ein stetiger Zuwachs 
an jungen Sportlern. Auch die Freizeitvolleyballer mussten coro-
nabedingt auf einige Turniere verzichten, nutzten aber die Mög-
lichkeiten und führten ein kleines Grillfest und eine Weihnachts-
wanderung durch.
2021 wurde nach vielen Jahren wieder eine 2. Fußballherren-
mannschaft gegründet, die seitdem sehr gute Erfolge erzielt. Hier 
unterstützen auch Fußballer die im Bereich „Alte Herren“ Spiele 
und Turniere bestreiten und auch selbst jedes Jahr durchführen. 
Neben dem Jugendspielbetrieb der Fußballer ist das jährlich 
stattfindende Fußball-Camp ein großes Highlight mit einer steti-
gen Teilnehmerzahl von 50 Kindern.
Nach Vorstellung des Kassenberichtes für die Jahre 2019 und 
2020 durch Roberto Behrendt konnte der Vorstand entlastet wer-
den und die Neuwahlen wurden durchgeführt. 

Nachfolgend der einstimmig neugewählte Vorstand des VfB 
Schöneck 1912 e. V. mit den Funktionen:
1. Vorsitzender Andy Anders
2. Vorsitzender Sven Baumann
Finanzverantwortlicher Roberto Behrendt
Vorstand Volleyball Andre Rippert
Vorstand Nachwuchs Fußball Ralf Knobloch
Vorstand Nachwuchs Volleyball Madeline Dick
Als Bindeglied zwischen den Abteilungen und dem Vorstand 
wurden folgende Personen in den erweiterten Vorstand berufen:
Volleyball Damen: Silvia Dick
1. Fußball Herren: Uwe Keil
2. Fußball Herren: Chris Lorenz
Fußball Alte Herren: Silvio Meinel
Fußball Nachwuchs: Kristian Weigel
Medien Verantwortlicher: Kevin Ruschke
Noch offen blieben die Positionen Platz- & Technikwart und Kas-
senprüfer.
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2. Meldepflichten gegenüber der Sächsischen Tierseuchen-
kasse
Für die Besitzer von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Zie-
gen, Geflügel (Hühner, Puten, Enten, Gänse), Süßwasserfischen 
und Bienenvölkern besteht bei der Sächsischen Tierseuchenkasse 
eine Melde- und Beitragspflicht. Der Tiereigentümer meldet der 
Tierseuchenkasse seinen aktuellen Tierbestand mit der Stichtags-
meldung. Dazu verschickt die Tierseuchenkasse im Dezember an 
alle bereits registrierten Tierhalter einen Meldebogen. Dieser ist 
bis zum 15.01. eines jeden Jahres ausgefüllt zurückzusenden.
Weitere Informationen, beispielsweise zu den möglichen Melde-
wegen, zu Nachmeldungen und Neuanmeldungen oder zur Bei-
tragssatzung erhalten Sie unter www.tsk-sachsen.de oder direkt 
bei der Sächsischen Tierseuchenkasse, Löwenstraße 7a, 01099 
Dresden, Tel. 0351 80608-0, E-Mail: info@tsk-sachsen.de.
Tierhalter, die ihrer gesetzlichen Meldepflicht gegenüber der 
Tierseuchenkasse nicht nachkommen, haben speziell im Tierseu-
chenfall keinen Anspruch auf Leistungen.
3. Meldepflichten gegenüber dem Sächsischen Landeskont-
rollverband (LKV)
Der LKV Sachsen e.V. mit seiner Regionalstelle HIT ist die vom 
Sächsischen Staatsministerium für Soziales beauftragte Stelle zur 
Führung von Betriebsstammdaten für:
· Rinderhalter
· Schweinehalter
· Schaf und Ziegenhalter
· Pferdehalter
· INVEKOS - Betriebe
· ELER - Betriebe
In dieser bundesweiten elektronischen Datenbank des Her-
kunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT) wer-
den u. a. Bestände und Bewegungsmeldungen von Rindern, 
Pferden, Schweinen, Schafen und Ziegen erfasst. Jeder Tierhalter 
muss bestimmte, für jede Tierart unterschiedliche Meldungen, 
anzeigen (Bestandsveränderungen, wie zum Beispiel Geburts-, 
Zugangs- und Abgangsmeldungen; Bestandserfassung, Stich-
tagsmeldungen).
Detaillierte Informationen erhalten Sie direkt beim Sächsischen 
Landeskontrollverband (LKV), August-Bebel-Straße 6, 09577 Lich-
tenwalde, Tel. 037206 870, infoline@rizu.de, www.lkvsachsen.de).

MITNETZ STROM weitet  
Öffentlichkeitsbeteiligung für geplante 

Hochspannungsleitung von Droßdorf nach 
Falkenstein aus:Netzbetreiber  

startet Projektwerkstätten
MITNETZ STROM geht bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zum ge-
planten Neubau der Hochspannungsleitung von Droßdorf nach 
Falkenstein im Vogtlandkreis den nächsten wichtigen Schritt. 
Nach dem Abschluss der Informationsforen steht nun der Auftakt 
der Projektwerkstätten auf dem Programm. Die erste Projekt-
werkstatt fand am 10. Mai 2022 in Theuma statt.
Ziel der Projektwerkstätten ist es, im Rahmen einer frühzeitigen 
und transparenten Öffentlichkeitsbeteiligung gemeinsam mit 
Bürgern, Kommunen und anderen Trägern öffentlicher Belange 
eine breit akzeptierte und zugleich genehmigungsfähige Tras-
senführung zu entwickeln. Bisher steht für das Vorhaben weder 
der exakte Trassenverlauf noch die technische Umsetzung als 
Erdkabel- oder Freileitungsvariante fest. Vorgesehen sind mehre-
re Treffen, in denen die notwendigen Schritte miteinander abge-
stimmt werden. 
Die nächsten Projektwerkstätten sind am 7. Juni 2022 und am  
12. Juli 2022 geplant.

• Gestaltung von Ausstellungen einschließlich des Erwerbs von 
Ausstellungselementen und technischer Erschließung, z. B. 
Beleuchtung

• Gestaltung und Druck von kostenlosen Präsentationsmateria-
lien, z. B. Flyer, Poster, Broschüren

• Gestaltung von Homepages und Apps
• Erwerb von Fachliteratur und historischen Dokumenten
• Erwerb von Multimediatechnik einschließlich Multimediapro-

duktion

Antragsteller:
Zuwendungsempfänger, sogenannte Letztempfänger, sind Verei-
ne sowie Gebietskörperschaften.

Höhe der Förderung:
Für diese Kleinprojekte wird ein anteiliger, nicht rückzahlbarer 
Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt.
Mindestzuschuss: 1.000,00 EUR (brutto)
Maximaler Zuschuss: 5.000,00 EUR (brutto)
Insgesamt stehen für den Aufruf Fördermittel in Höhe von 
200.000 Euro zur Verfügung. Alle Informationen und Formulare 
finden Sie auf der Website www.leader-vogtland.de unter der Ru-
brik „Aufrufe“ und können heruntergeladen werden.
Die Vorhaben müssen bis zum 08.06.2022 (10.00 Uhr Postein-
gang) beim LEADER Regionalmanagement Vogtland eingereicht 
werden. Zur Einreichfrist müssen alle Unterlagen vollständig vor-
liegen.
Ende Juni 2022 erfolgt durch das Entscheidungsgremium der 
Lokalen Aktionsgruppe Vogtland der finale Beschluss zur Projekt-
förderung.

Auskünfte und Beratung zum Aufruf erteilt:
LEADER Regionalmanagement Vogtland, Musicon Valley e. V.
Johann-Sebastian-Bach Str. 13
08258 Markneukirchen
Tel. 037422 4029-50
info@leader-vogtland.de
www.leader-vogtland.de

Meldepflichten von Tierhaltern –  
lästige Pflicht oder sinnvolle Notwendigkeit?
Uns fällt immer wieder auf, dass einige Tierhalter ihren Melde-
pflichten nicht nachkommen. Dies erschwert im Tierseuchenfall 
erheblich unser Handeln. Aus diesem Grund möchte das Lebens-
mittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) des Vogtlandkrei-
ses an dieser Stelle nochmals auf die gesetzlichen Meldepflichten 
hinweisen und diese erläutern.

1. Anzeige und Registrierung der Tierhaltung beim LÜVA
Wer Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Einhufer, Hühner, Enten, 
Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, 
Wachteln, Laufvögel oder auch Bienen halten will, hat dies unse-
rem Amt vor Beginn der Tierhaltung schriftlich anzuzeigen (An-
schrift: Landratsamt Vogtlandkreis, Lebensmittelüberwachungs- 
und Veterinäramt, Stephanstraße 9, 08606 Oelsnitz). Auf der 
Webseite des Vogtlandkreises ist das entsprechende Formular 
zur Anzeige einer Tierhaltung zum Download eingestellt (www.
vogtlandkreis.de -> Anzeige einer Tierhaltung im Vogtlandkreis). 
Gerne senden wir Ihnen das Formular auch zu. Ihre Tierhaltung 
wird nach der Anzeige durch unser Amt erfasst. Sie erhalten eine 
12stellige Registriernummer. Anzeige und Registrierung beim 
LÜVA sind kostenlos.
Jegliche Änderungen die Tierhaltung betreffend sind uns unver-
züglich unter der Rufnummer 037421 413601 oder per E-Mail an 
veterinaeramt@vogtlandkreis.de anzuzeigen.



17Donnerstag, 19. Mai 2022SCHÖNECKER ANZEIGER

Hintergrundinformationen
Hintergrundinformationen zum geplanten Neubau der Hoch-
spannungsleitung von Droßdorf nach Falkenstein sind auf der In-
ternetseite https://www.steinbeis-mediation.com/info/ abrufbar. 
Hier besteht auch die Möglichkeit, sich für einen Info-Verteiler 
anzumelden, über den man automatisch Neuigkeiten zum Hoch-
spannungsprojekt erhält.

Einladung
zur Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Marieney
am

Freitag, 27. Mai 2022, 19:00 Uhr
im Gasthof Marieney

Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Jagdpächters
3. Finanzbericht

Des Weiteren wird anwesend sein der neue Revierförster.
Im Anschluss an die Versammlung erfolgt die Auszahlung der 
Jagdpacht.
Der Jagdpächter lädt zum Abschluss zum traditionellen Jag-
dessen ein.

Sieghard Pollack
Jagdvorsteher

ELSTERWELTCHEN« AM NATURTHEATER  
BAD ELSTER ERÖFFNET 

Neuer Waldspielplatz lockt in den Waldpark 
der Königlichen Anlagen Bad Elster

Im April wurde der neue Waldspielpatz im Waldpark Bad Elster an 
historischer Stelle zwischen dem Café-Restaurant „Waldquelle“ und 
dem NaturTheater als neuer Teil der Erlebniswelt in den Königlichen 
Anlagen des Sächsischen Staatsbades eröffnet. Zahlreiche Gäste, 
Familien und Kinder wohnten der heiteren Eröffnungsinszenierung 
bei, die von der kleinen Purzelgruppe des Elsteraner Fosnet Clubs 
und den Märchenspielern des Heimatvereins Schöneck liebevoll 
mitgestaltet wurde. Dabei erzählte Frau Elster gemeinsam mit dem 
aus dem Wald gerufenen Moosmann eine kleine Märchengeschichte 
rund um die vogtländische Sagengestalt, die dann mit einer Schatz-
suche der anwesenden Kinderschar im „Elsterweltchen“ endete.

Foto v. l. n. r.: Jens Böhmer und Martina Schaller (Sächsische Staatsbä-
der GmbH), Christine May (MAY Landschaftsarchitekten), GMD Florian 
Merz und Heike Schlack (Chursächsische Veranstaltung GmbH), Andreas  
Heinz (Mitglied des Sächsischen Landtags)                    Foto: Käthy Braun

Repräsentanten
Im Rahmen der Projektwerkstätten beschäftigt sich ein ausge-
wählter Kreis von Repräsentanten mit der Trassenfindung. Diese 
bilden eine aktive Arbeitsgruppe.
Die Arbeitsgruppe besteht aus
• zehn Bürgern, die von den betroffenen Kommunen ausge-

wählt worden sind,
• einem Vertreter der Bürgerinitiative Erdkabel Vogtland,
• einem Vertreter des Vogtlandkreises,
• zwei Vertretern der MITNETZ STROM und
• einem Vertreter des von MITNETZ STROM mit der Projektent-

wicklung beauftragten Rahmenvertragsunternehmens SPIE.
Bei den zehn Bürgern handelt es sich um Repräsentanten der 
Kommunen Bergen, Falkenstein, Mühlental, Neuensalz, Neu-
stadt/Vogtland, Oelsnitz/Vogtland, Schöneck/Vogtland, Theuma, 
Tirpersdorf und Werda. Sie vertreten als von den Städten und 
Gemeinden benannte Repräsentanten die Interessen aller Bürger 
der von der geplanten Hochspannungsleitung berührten Kom-
munen. Die Bürger hatten die Möglichkeit, vorab ihr Interesse für 
die Aufgabe anzuzeigen. Für die Stadt Schöneck wurde Herr Mar-
cel Rippert als Vertreter benannt.
Die Repräsentanten nehmen regelmäßig an den Projektwerkstät-
ten teil. Sie werden durch Experten ergänzt, die in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Schwerpunktthema miteinbezogen werden. Zu 
diesen gehören beispielsweise Sachverständige von Ämtern und 
Behörden sowie Interessenverbänden.
Zuhörer
Darüber hinaus kann sich jeder Bürger oder Interessenvertreter 
für die Teilnahme bei den Projektwerkstätten als Zuhörer anmel-
den und sich punktuell mit Fragen und Anregungen in die Dis-
kussion einbringen. Die Teilnehmerzahl der Zuhörer ist aufgrund 
der räumlichen Kapazitäten begrenzt. Eine Teilnahme ist nur mit 
vorheriger Anmeldung beim Institut Steinbeis Mediation, Leip-
zig, möglich. Die Anmeldung kann per E-Mail unter der Adresse 
drossdorf-falkenstein@steinbeis-mediation.com, auf der Inter-
netseite https://www.steinbeis-mediation.com/info/ oder telefo-
nisch unter der Rufnummer 0341 261 80 444 erfolgen. Steinbeis 
Mediation unterstützt MITNETZ STROM als Moderator und Me-
diator bei den Projektwerkstätten. Anmeldeschluss für die erste 
Projektwerkstatt ist der 9. Mai 2022.
Schwerpunkte Projektwerkstatt
Im Mittelpunkt der ersten Projektwerkstatt stehen die Vorstellung 
der Repräsentanten, die gemeinsame Erarbeitung von Grundre-
geln des Beteiligungsverfahrens und die Verständigung über 
den weiteren Beteiligungsprozess. Angedacht ist außerdem eine 
Auswertung der Ergebnisse der Informationsforen. Vorgesehen 
ist darüber hinaus eine Erläuterung der Planungsgrundsätze des 
Raumordnungsverfahrens, die für den zu findenden Trassenkorri-
dor und damit für die gemeinsame Arbeit in den Projektwerkstät-
ten maßgeblich sind.
„Wir freuen uns, in die nächste Phase der Öffentlichkeitsbeteili-
gung zu gehen und sind optimistisch, dass wir gemeinsam eine 
verträgliche Trassenführung finden werden. Wir danken allen Re-
präsentanten im Voraus für ihre Mitwirkung in den Projektwerk-
stätten. Wir sind sicher, dass zahlreiche Gäste unsere Einladung 
annehmen werden, um als Zuhörer die Fortschritte des Projekts 
zu verfolgen“, betont Andreas Franke, Projektleiter der MITNETZ 
STROM.
MITNETZ STROM steht als zuständiger Verteilnetzbetreiber 
für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung im Vogt-
landkreis. Das Hochspannungsnetz hat die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit erreicht. Deshalb plant das Unternehmen, die 
Umspannwerke Droßdorf und Falkenstein mit einer neuen Hoch-
spannungsleitung zu verbinden. Ziel ist es, einen Hochspan-
nungsleitungsring zu errichten, um die Versorgungssicherheit in 
der Region zu verbessern und die Energiewende weiter voranzu-
bringen.
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Eröffnet wird das Pfingstprogramm am Freitag, 3. Juni mit ei-
nem dreiteiligen, klassischen Ballettabend des Nordböhmi-
schen Opern- und Ballettheaters im historischen Ambiente des 
König Albert Theaters. Am Samstag, den 4. Juni begeistert die 
Kultband der Münchener Freiheit im NaturTheater, bevor am 
Pfingstsonntag dann Electronic-Popstar SCHILLER (05.06.) 
einen exklusiven Sommerluft-Abend im NaturTheater Bad Elster 
feiern wird. Beendet werden diese kulturellen Pfingstfeiertage im 
Blütenmeer der Rhododendronblüte Bad Elsters am Pfingst-
montag (06.06.) mit Vivaldis Meisterwerk „Die vier Jahres-
zeiten“ als konzertanter Bad-Elster-Bilderschau der Chursächsi-
schen Philharmonie im König Albert Theater Bad Elster.
Alle Infos & Tickets: 037437 53900 | www.chursaechsische.de

Veranstaltungskalender
Wöchentliche Termine
1. u. 3. Dienstag
 im Monat

18.00 Uhr Skat-Freunde 
Schöneck

Gaststätte 
„Weiberzorn“

Dienstag/
Donnerstag

14.00 – 
17.00 Uhr

Zigarren-und 
Heimatmuseum 
geöffnet

Schöneck

Mittwoch 14.00 Uhr Kaffekränzl* und 
Spielerunde*

Clubraum,
 Am Sohr 92

Donnerstag 13.00 Uhr Klöppeln und 
Handarbeiten

Bürgertreff 
Schöneck

*Diese Veranstaltung wird aus Mitteln des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Verbraucherschutz gefördert.

Veranstaltungen in der Verwaltungsgemeinschaft
21.05.2022 19.00 Uhr Nachtwächter-

rundgang
Start am
 IFA-Ferienpark

28.05.2022 8:30 Uhr Ausflug
 Karlsbad

Schöneck/Sohrstr.

05.06.2022 09.00 Uhr Ausflug 
Kaiserwald

Schöneck/Sohrstr.

06.06.2022 10.00 Uhr Eröffnung 
Moosmännlein-
spuren

Tourist-Info 
Schöneck
(s. Titelseite)

15.06.2022 14.00 Uhr DRK-Blutspende Feuerwehrgerä-
tehaus
Schöneck

23.06.2022 07.15 Uhr Ausflug Festung 
Königstein/
Dresden

Schöneck/Sohrstr.

Aktuelle Informationen unter www.schoeneck.eu

Veranstaltungen im Vogtlandkreis
Theater 
Plauen

21.05.2022 Radames/Harakiri – Z
wei Kammernopern

22.05.2022 Marie! romy! Petra! – Tanzstück
03.06.2022 Premiere Ariadne auf Naxos – Oper
04./05.06.2022 Wir sind Rio! – Konzert
09.06.2022 Gastspiel: Duo Graceland
10./11.05.2022 Gastspiel: „Rotkäppchen“ – 

Puppentheater
18.06.2022 Große Spitzenfestgala 2022

25. Chursächsischer Sommer  
AUS DEM HERZEN EUROPAS!

Sommerkulturfestival feiert Jubiläum in der Vier-Länder-
region in Sachsen, Böhmen, Bayern und Thüringen

Am 1. Mai wurde im König Albert Theater Bad Elster zum 25. Mal 
der Chursächsische Sommer als das größte Kulturfestival in 
der europäischen Bäderregion mit einem symphonischen Fest-
konzert eröffnet und damit klangvoll die Sommersaison in den 
Sächsischen Staatsbädern Bad Elster und Bad Brambach einge-
läutet. Die große Jubiläumsausgabe des Sommerfestival bespielt 
dabei wieder nicht nur die Bühnen der historischen „Festspiel-
meile der kurzen Wege“ in Bad Elster, sondern auch der weltweit 
bekannten, sächsisch-böhmischen Bäderregion sowie der an-
grenzenden Urlaubsregionen in Bayern und Thüringen mit rund 
300 herausragenden Kulturveranstaltungen im Herzen Europas.

Festival-Sommerresidenz Bad Elster
Die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster mit ihrem umfangrei-
chen Programm ist dabei die strahlende „Sommerresidenz“ die-
ses Festivals. Neben Theater, Kabarett und Konzerten von Jazz 
bis Rock locken vor allem wieder berühmte Bühnenakteure das 
König Albert Theater als Festivalzentrum: Publikumslieblinge wie 
Reinhold Beckmann (22.05.), Kabaretturgestein Sissi Perlinger 
(28.05.), Liedermacher Stefan Jürgens (12.06.), die Wegbegleiter 
Manfred Krugs Uschi Brüning & Charles Brauer (18.06.) sowie 
virtuose Konzerte der Chursächsischen Philharmonie im Kö-
niglich-Sächsischem Theaterambiente.

Top-Stars in einzigartiger Atmosphäre des NaturTheater
Nach einem stimmungsvollen Saison-Opening mit der Synthie-
Poplegende Alphaville (27.05.). „Meine ganz persönlichen High-
lights in diesem Jahr sind der spektakuläre „Opern-Air-Abend“ mit 
Verdis Meisteroper „La Traviata“ (01.07.), unser Comedy-Event 
mit Atze Schröder (30.07.), das Weltstar-Konzert mit Chris Norman 
(28.08.) und die Jazznacht mit Publikumsliebling Till Brönner zum 
Saisonabschluss am 10. September“ freut sich GMD Florian Merz 
als Geschäftsführender Intendant der gesamtverantwortlichen 
Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft.
Alle Infos: 037437 53900
www.naturtheater-badelster.de
Rhododendronblüte, Events & Lichterwelt in Königlichen Anlagen
Neben dem hochkarätigen Veranstaltungsreigen im König Albert 
Theater und dem NaturTheater bietet Bad Elster auch wieder 
lebendige Erlebniskultur in der farbenprächtigen Rhododend-
ronblüte Königlicher Anlagen: Große Publikumsevents wie die  
17. EQUIPAGE BAD ELSTER „Edle Pferde & Historische Kut-
schen“ am Pfingstsonntag (05.06.) locken dabei tausende Besu-
cher in das Sächsische Staatsbad.

Equipage Bad Elster 2019                                               Foto: Andreas Wetzel

Veranstaltungshinweis
Für Samstag, dem 18. Juni 2022, laden wir alle Seniorinnen 
und Senioren der Stadt Schöneck sowie der Ortsteile um 
14.00 Uhr zu einer Sommerfeier in das Bürgerhaus Schöneck 
ein.
Für die gastronomische Versorgung wird gesorgt.
Die Programmgestaltung übernehmen ortsansässige Künst-
ler.
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Redaktionsschluss  
„Schönecker Anzeiger“

Die Juni-Ausgabe des „Schönecker Anzeiger“ erscheint am 
16. Juni 2022. Die Redaktion nimmt Artikel bis Mittwoch, 
08.06.2022, 8:00 Uhr, entgegen.

Bei der Landesdirektion Sachsen  
sind zum 1. September 2022

10 Studienplätze im Bachelorstudiengang Allgemeine 
Verwaltung mit anschließender Übernahme in den Dienst 

des Freistaates Sachsen im Rahmen einer  
Landesqualifizierungsmaßnahme für Menschen mit 

Schwerbehinderung an der Hochschule Meißen (FH) und 
Fortbildungszentrum zu besetzen.

Zielgruppe
Die Ausschreibung erfolgt im Rahmen einer Landesqualifizie-
rungsmaßnahme für Menschen mit Schwerbehin- derung oder 
ihnen Gleichgestellte, die sich für die gehobene Sachbearbeitung 
und Aufgabenfelder im mittleren Management des öffentlichen 
Dienstes ausbilden lassen und die Laufbahnbefähigung für die 
erste Einstiegs- ebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 
Allgemeine Verwaltung erwerben wollen. Im Rahmen des Stu-
diums ist eine individuelle Betreuung, Barrierefreiheit auf dem 
Campus sowie die Koordination der Unterstützung durch Sozial-
leistungsträger, unter anderem bei der Beschaffung von Hilfsmit-
teln für das Studium oder der Unterbringung am Studienort Mei-
ßen, durch Beschäftigte der Hochschulverwaltung sichergestellt.
Aufbau des Studiums
Der Bachelorstudiengang ist ein dualer, modular aufgebauter und 
interdisziplinär ausgerichteter Studiengang. Das Studium dauert 
insgesamt drei Jahre. Es gliedert sich in vier Semester Fachtheorie 
und zwei Semester Berufspraxis. Das fachtheoretische Studium 
findet an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum 
(HSF Meißen) statt. Das berufspraktische Studium absolvieren Sie 
im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen. Jedes fachtheo-
retische Modul schließt mit einer Prüfung als Klausur, mündliche 
Prüfung, Hausarbeit, Seminarleistung oder Projektleistung ab. 
Am Beginn des sechsten Semesters ist eine Bachelorarbeit anzu-
fertigen, die zum Abschluss des Studiums zu verteidigen ist. Leis-
tungen in Praxismodulen werden in einem Zeugnis ausgewiesen, 
in das auch die Bewertung eines Praxisberichts einfließt.
Inhalt des Studiums
Inhaltlich liegt der Studienschwerpunkt auf dem Gebiet der 
Rechtswissenschaften und dabei insbesondere auf dem Verwal-
tungsrecht sowie dem Privatrecht. Darüber hinaus beschäftigen 
Sie sich aber auch mit wirtschafts-, verwaltungs- und sozialwis-
senschaftlichen Fragestellungen.
Die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die für eine berufli-
che Tätigkeit unabdingbar sind, rundet das Studium ab.
Studienschwerpunkte
Allgemeines Verwaltungsrecht • Verfassungs- und Europarecht 
• Privatrecht • Kommunalrecht • Leistungsver- waltung • Finanz-
wirtschaft • Betriebs- und Volkswirtschaftslehre • Verwaltungs-
wissenschaften • Sozialwissen- schaften • Eingriffsverwaltung • 
Personalmanagement • Verwaltungsinformatik Weitere Informa-
tionen zum Aufbau und zum Inhalt des Studiums finden Sie unter 
Allgemeine Verwaltung (sachsen.de).
Abschluss des Studiums
Die Hochschule verleiht den Absolventinnen und Absolventen 
den akademischen Grad „Bachelor of Laws“ (LL.B.). Gleichzei-
tig erwerben diese die Laufbahnbefähigung für die erste Ein-

stiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine 
Verwaltung mit dem fachlichen Schwerpunkt allgemeiner Ver-
waltungsdienst. Nach erfolgreichem Studienabschluss werden 
Sie in den Dienst des Freistaates Sachsen übernommen.
Zulassungsvoraussetzungen
Um eingestellt werden zu können, müssen Sie über eine abge-
schlossene, zu einem Fachhochschulstudium berechtigende 
Schulbildung/Ausbildung verfügen. Von der Bewerbung ausge-
schlossen ist, wer bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Studi-
um an der HSF Meißen oder einer anderen verwaltungsinternen 
Fachhochschule aufgenommen, abgeschlossen oder beendet 
hat.
Bewerbung
Bewerbungsschluss ist der 22. Mai 2022.
Bewerben Sie sich bitte online unter https://www.hsf.sachsen.
de/be- werberportal/studium/bewerbunglandesqualifizierungs-
massnahme/. Zusätzlich zu Ihrer Online-Bewerbung reichen Sie 
bitte einen Nachweis über den Grad und die Art Ihrer Schwerbe-
hinderung bzw. über die Gleichstellung per E-Mail an auswahl-
verfahren@hsf.sachsen.de ein. Sobald Ihre Bewerbung online 
eingegangen ist, werden Sie in ein zweistufiges Auswahlver-
fahren einbezogen. Dieses beginnt mit einem schriftlichen Aus-
wahltest, der an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungs-
zentrum stattfindet. Mehr Informationen zum Auswahlverfahren 
finden Sie unter www.hsf.sachsen.de. Darüber hinaus erreichen 
Sie für weitere Fragen die Geschäftsstelle des Auswahlausschus-
ses unter: Telefon: 03521 473-645 E-Mail: auswahlverfahren@hsf.
sachsen.de.
Weitere Informationen
Im Unterschied zu anderen Hochschulen und Universitäten ab-
solvieren Sie das Studium in einem öffentlich- rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis und erhalten ein Ausbildungsentgelt (die Aus-
bildungsbezüge betragen derzeit 1.383,69 Euro zzgl. etwaiger 
Familienzuschläge). Sie werden daher nicht an der Hochschule 
Meißen (FH) und Fortbildungszentrum „eingeschrieben“, sondern 
im Ergebnis eines Auswahlverfahrens von der Landesdi- rektion 
Sachsen eingestellt. Die Bewerberinnen und Bewerber, die auf 
Grund ihres Ergebnisses im schriftlichen Auswahltest in die en-
gere Auswahl gezogen werden, erhalten eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch. Nach Abschluss der Gespräche entschei-
det die Landesdirektion Sachsen, welche Bewerberinnen und Be-
werber für das Studium am besten geeignet sind. Diese erhalten 
eine verbindliche Einstellungszusage. Mit der Einstellung für die 
Dauer des Studiums erfolgt automatisch auch die Zulassung zum 
Studium.

Ihre Medienberaterin vor Ort

0151 15570772
a.pelz@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Anja Pelz



20 Donnerstag, 19. Mai 2022 SCHÖNECKER ANZEIGER

-  pro Kästchen nur  
ein Zeichen eintragen

-  hinter jedem Wort/Satzzeichen  
ein Kästchen als  
Zwischenraum frei lassen

-  Kürzungen behält  
sich der Verlag vor

- KEIN Größenmuster anhängen

- nur für private Kleinanzeigen

NICHT für: 
-  Familienanzeigen (Danksagungen, 

Geburtstagsgrüße etc.)
- geschäftliche Anzeigen

private Kleinanzeigen
Für die nächstmögliche Ausgabe des Amts- bzw. Mitteilungsblattes 

von: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR

 Chiffre gewünscht   (Bei Chiffre-Anzeigen entstehen  
Zusatzkosten von 6,50 EUR.)

Meine Anschrift:

Name , Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)

Ort/Datum  1. Unterschrift für Auftragserteilung

Hinweis zum Datenschutz: Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des 
Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist 
auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

SEPA-Lastschrift  Gläubiger-ID: DE7403200000394688
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des 
aus nebenstehenden Auftrag resultierenden Gesamtbetrages von meinen/unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditistitut an, 
die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Bargeld liegt bei  Bankeinzug

Kreditinstitut BIC

D E
IBAN Datum/Unterschrift

Ort/Datum  2. Unterschrift für Auftragserteilung

Eine separate Rechnung wird nicht gestellt.

Coupon bitte zurücksenden an: LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Fax: 03535 489-165 | Tel. für Rückfragen: 03535 489-162 
privatanzeigen@wittich-herzberg.de

D E
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SCHÖNECK
4-Raum-Wohnung  
im sanierten Altbau  

zu vermieten,  
EG, 90 m2, 4,- €/m2 Kaltmiete, 

Küche mit Vorratsraum,  
Tageslichtbad mit Wanne, 

separates WC,  
Keller und Bodenkammer,

frei ab 01.08.2022

Tel. 01522/8941016

WIR BIETEN: 

• Rentenkasse für die Altersvorsorge der Mitarbeiter (m/w/d)

• Unfallversicherung – 365 Tage im Jahr, weltweit

• Bezahlte Schulungen und Qualifizierungen

• Verschiedene Prämienmöglichkeiten

• Mitarbeiterjahresgespräche

• Jubiläums- und Geburtstagsgeschenke

• Mitarbeiterevents und Ausflüge

• Mitarbeiterapp zur Kommunikation

• Fahrtkostenzuschuss

• u. v. m.

EINFACH DIREKT
ONLINE BEWERBEN

www.dieschneidergruppe.de/karriereDie Schneider Gruppe GmbH  

VOLLZEIT • UNBEFRISTET
KRAFTFAHRZEUGMECHATRONIKER (m/w/d)

Wir suchen an unseren Standorten ab sofort:

IHRE AUFGABEN:

• Sicherstellung einer schnellen und dem Bedarf der Kunden-
fahrzeuge gerechten Wartung, Inspektion und Reparatur 
inklusive kontinuierlichen Qualitätskontrollen unter Anwen-
dung der entsprechenden der entsprechenden der  Prüfmethoden entsprechenden Prüfmethoden entsprechenden  und Prüfmethoden und Prüfmethoden  Prüfmittel und Prüfmittel und
gemäß den Anweisungen der Hersteller

• Fehlersuche und Erstellung von Diagnosen
• Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten, Funk-

tionsprüfungen der Fahrzeuge im Rahmen des Reparaturauf-tionsprüfungen der Fahrzeuge im Rahmen des Reparaturauf-tionsprüfungen der Fahrzeuge im Rahmen des Reparaturauf
trages

• Fahrzeuge aus-, um- und nachrüsten
• Durchführung von Vorbereitungen der Fahrzeuge für die Prü-

fungen nach amtlichen Vorgaben

AUCH OHNE BEWERBUNG ZUM ERSTEN KENNENLERNGESPRÄCHbewerbung@dieschneidergruppe.de0371 / 45000 -1044

Hämmerling 12 · Kottenheide · Telefon 037464-3330 · www.am-ahorn.de

Bitte Tisch

reservieren!

p.P. €

26,50
je Brunch

Pfingstsonntag und Pfingstmontag 11–14 Uhr 
können Sie nach Herzenslust schlemmen! Im 
Preis inklusive sind Büfett, Sekt u. Filterkaffee. 

PfingstBrunch
5.  +  6. JUNI 2022: PFINGSTSONNTAG + PFINGSTMONTAG

Ihre Spende gibt 
Kindern ein 

gutes Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Zuverlässige Beilagenverteilung -  
fragen Sie uns einfach!

Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-herzberg.de

EGAL OB PROSPEKTE, FLYER, BROSCHÜREN 
mit uns kommen Sie gut an!

RAN AN DIE BEILAGEN!

Flyer

ProspektBroschüre

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NEUEROFFNUNGROO

N E U M A N N S T R A S S E  3 0  |  1 2 3 4 5  N E U H A U S E N 
T E L .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  W W W. S A L AT- OA S E . D E

 Frische Salate der Saison 

 Alles in Bio-Qualität 

 All-you-can-eat 

N E U M A N N S T R A S S E  3 0  |  1 2 3 4 5  N E U H A U S E N
T E L .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  W W W. S A L AT- OA S E . D E



20% 

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NEUEROFFNUNGRROO

N E U M A N N S T R A S S E  3 0  |  1 2 3 4 5  N E U H A U S E N 
T E L .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  W W W. S A L AT- OA S E . D E

 Frische Salate der Saison 

 Alles in Bio-Qualität 

 All-you-can-eat 20% 
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Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann,  
ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.

Renate Petzold
* 23.11.1936   † 02.04.2022

Besonderer Dank gilt  
der Praxis Dr. Döring, 
dem Ambulanten Pflegedienst, 
der Paracelsus-Klinik Schöneck,
Herrn Pfarrer Albert
und den Bestattungen Hannemann & Bauerfeind.

In liebevoller Erinnerung

Dein Ehemann Kurt
Deine Kinder Bärbel, Frank und Antje
mit Familien
im Namen aller Angehörigen

Schöneck, im April 2022

„Die Mutter war´s“

Nichts ist gewisser als der Tod, 
nichts ist ungewisser als seine Stunde.

Nachdem wir in Liebe und Dankbarkeit 
Abschied genommen haben von

Christoph Roch
* 15.12.1940  † 11.04.2022

sagen wir Danke 
für die stumme Umarmung, für tröstende Worte, 
gesprochen oder geschrieben, für Blumen und 
Geldzuwendungen, für die aufrichtige Anteilnahme.

Danke sagen wir auch Herrn Multhaup für die 
einfühlsamen Worte sowie dem Bestattungshaus 
Hannemann & Bauerfeind in Schöneck.

In unseren Herzen lebst du weiter 
Ehefrau Gerlinde 
Sohn Oliver mit Claudia 
Enkel und Urenkel 
sowie alle Angehörigen

Schöneck, im April 2022

Herzlichen Dank

für die Anteilnahme am Tod meiner Tante,

Schwägerin und Cousine Frau

Ellen Helm 
geb. Ficker

* 01.09.1929   † 01.03.2022

Ein besonderer Dank gilt 

ihrer Hausärztin Frau Dr. Lorenz mit Team  

sowie dem Bestattungsinstitut  

Hannemann & Bauerfeind in Schöneck.

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Nichte Regina Schlosser mit Familie
Deine Schwägerin Ella Ficker

im Namen aller Anverwandten

Schöneck, Marieney, im März 2022

Abschied nehmen

Zeit des 
Gedenkens

Lebendige Erinnerung Anzeige

Es gibt viele Möglichkeiten, sich an einen Verstorbenen zu erin-
nern. Das Betrachten von Fotos oder alten Briefen oder der Be-
such von Orten, die an gemeinsam verbrachte Zeiten erinnern, 
sind einige. Auch das Entzünden einer Kerze ist ein Zeichen der 
Verbundenheit.
Wachsender Beliebtheit erfreut sich das Stechen von Tattoos, 
so dass die Erinnerung immer auf der Haut mit sich getragen 
wird. Eine dauerhafte Stätte der Erinnerung bietet der Friedhof 
– sei es das klassische Reihen- oder Urnengrab, das den Na-
men und die Daten des Verstorbenen trägt, oder eine anonyme 
Beisetzungsstelle, an der es meist einen zentralen Gedenkstein 
gibt. Hier kann bei jedem Friedhofsbesuch des Verstorbenen 
gedacht werden.
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Auf Wunsch persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause.
•	 Erd- und Feuerbestattungen
•	 Überführungen von und nach allen Orten
•	 Bestattungsvorsorge – Sterbeversicherungen

B
Hannemann & Bauerfeind

Inh. J. Hannemann

Rosa-Luxemburg-Straße 8 Königstraße 11
08606 Oelsnitz 08233 Treuen
Tel.: 03 74 21 / 70 48 61 Tel. 03 74 68 / 68 84 65
Mobil: 01 76  61 07 09 56

 
 

 
 

             

www.bestattungen-hannemann.de

BB

Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.

Auerbacher Straße 57
08248 Klingenthal 
Steve Stempin und Günter Seidel
Telefon Tag und Nacht
03 74 67 / 2 34 74

Sohrstraße 49
08261 Schöneck
Jens Hannemann, Claudia 
Puggel und Angelika Palme
Tel. 03 74 64 / 8 82 05

Hilfe in schweren Stunden

Abschiede ermöglichen - Anzeige 
in Zeiten der Pandemie
Die Corona-Pandemie wirkt in alle Bereiche des Lebens hinein - 
auch in unser Bestattungswesen. Angehörige, die einen gelieb-
ten Menschen verloren haben, sind verunsichert. Zu ihrer Trauer 
und zu den organisatorischen Fragen, die zu einer Bestattung 
gehören, kommen nun Fragen im Zeichen von Corona hinzu: 
Können die Beisetzung und Trauerfeier überhaupt durchgeführt 
werden? Müssen die Teilnehmer Masken tragen? Wie geht man 
damit um, dass vielleicht nicht die ganze Familie und der Freun-
deskreis anwesend sein dürfen?
Je nach Handhabung und Gesetzgebung der einzelnen Länder 
sind unterschiedliche Vorschriften zu beachten. Auch innerhalb 
der Länder kann es regional und lokal Unterschiede geben - ins-
besondere mit Blick auf die erhobenen Inzidenzwerte. Deswe-
gen können im Trauerfall, abhängig von Zeitpunkt und Ort, ganz 
unterschiedliche Richtlinien gelten.
Die Klärung aller Fragen sollte in jedem Fall gemeinsam mit der 
Bestatterin oder dem Bestatter des Vertrauens erfolgen. Die 
Bestatter informieren über die örtlichen Bestimmungen, über-
nehmen die Abstimmung mit den zuständigen Behörden - und 
suchen gemeinsam mit den Angehörigen nach den bestmögli-
chen Wegen, auf denen die Abschiednahme vom Verstorbenen 
in würdiger Weise erfolgen kann.
Wenn der Verstorbene nicht zu Lebzeiten selbst einen Bestat-
ter bestimmt hat, finden die Angehörigen das Bestattungshaus 
ihres Vertrauens heute immer öfter online. Der Bundesverband 
Deutscher Bestatter e. V. bietet auf www.bestatter.de eine ein-
fache Suchfunktion an, mit der leicht und schnell ein passender 
Bestatter gefunden werden kann. spp-o

Foto: unsplash.com/BDB/akz-o

Lebendige Erinnerung Anzeige

Es gibt viele Möglichkeiten, sich an einen Verstorbenen zu erin-
nern. Das Betrachten von Fotos oder alten Briefen oder der Be-
such von Orten, die an gemeinsam verbrachte Zeiten erinnern, 
sind einige. Auch das Entzünden einer Kerze ist ein Zeichen der 
Verbundenheit.
Wachsender Beliebtheit erfreut sich das Stechen von Tattoos, 
so dass die Erinnerung immer auf der Haut mit sich getragen 
wird. Eine dauerhafte Stätte der Erinnerung bietet der Friedhof 
– sei es das klassische Reihen- oder Urnengrab, das den Na-
men und die Daten des Verstorbenen trägt, oder eine anonyme 
Beisetzungsstelle, an der es meist einen zentralen Gedenkstein 
gibt. Hier kann bei jedem Friedhofsbesuch des Verstorbenen 
gedacht werden.
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Unsere Leistungen:

- Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten
- Baudienstleistungen, Wohnbausanierung
- Innenausbau, Trockenbau, Estricharbeiten
- Arbeiten rund ums Haus und Garten
- 3-D Raumplanungen 
- Sonnen- und Insektenschutzprodukte 
- Service von der Beratung bis zur Ausführung

Ab sofort suchen wir zur Verstärkung 
unseres regionalen Teams Handwerker
und Helfer mit handwerklichem Geschick.

Tradition aus 
Meisterhand

Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen und freuen uns 
auf zukünftige Projekte mit Ihnen!

Telefon: 037423/78951  -  Jobangebote und Infos unter www.schneider-business.com

auf zukünftige Projekte mit Ihnen!

Steuerberatung

JACOB

Dr. Jacob & Kollege
Steuerberater Partg mbb

Wir sind an den Standorten
Markneukirchen und
Klingenthal für Sie erreichbar.
www.steuerberatung-jacob.de
info@steuerberatung-jacob.de

Wernitzgrüner Straße 1
08258 MarKneuKirchen
Tel. 037422 551-0
Fax 037422 55199

Auerbacher Straße 13
08248 Klingenthal
Tel. 037467 28900
Fax 037467 289020

Wir sind für Sie da:
Wernitzgrüner Straße 1 Telefon 037422 551-0 08258 Markneukirchen Fax 037422 551-99 www.steuerberatung-jacob.de info@steuerberatung-jacob.de

AGRARGENOSSENSCHAFT
TIRSCHENDORF e.G.
Schönecker Straße 35 • 08606 Mühlental
Tel.: (037421) 70240 • E-Mail: info@agteg.de

Ihr Direktvermarkter in der Nähe!

regional, nachhaltig, kontrolliert

Landmetzgerei
Dorfstr. 2 · 08606 Willitzgrün
☎ (037421) 22539
fleischerei@agteg.de

Filiale Plauen
Dürerstr. 14 · 08523 Plauen

☎ (03741) 423450
info@agteg.de

Jetzt ist Grillzeit!
Versuchen Sie unsere Spezialitäten:
Rostervariationen, Steaks (Rind, Schwein, Pute) natur  
oder mariniert, Spieße und vieles mehr in bewährter Art

Wir freuen uns  auf Ihren Besuch!

IHR DIENSTLEISTER
vor Ort

IHR FACHMANN
vor Ort

designed by freepik

Gastlichkeit 
genießen

08261 Schöneck
Hauptstraße 42
(03 74 64) 33 02 77
Öffnungszeiten
Di. + Fr. 9 - 13 & 14 - 18 Uhr
Mi. 9 - 13 Uhr

SOMMERSONNE GENIESSEN!
Sonnenbrillen 

in Ihrer 
Sehstärke:

Einstärkengläser ein Paar ab 39,80 €
Gleitsichtgläser ein Paar ab 159,80 €Aktion gültig bis 31.08.2022

gesund  & fit


